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Einleitung 

Am  24. Mai  2011  veröffentlichte  das  Bundesministerium  für  wirt‐

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sein Menschen‐

rechtskonzept,  in dem  es  sich  zum  ersten Mal dazu  bekennt, Men‐

schenrechte in der gesamten Arbeit des Ministeriums verbindlich zu 

verankern.  In  einer Art  „Menschenrechts‐TÜV“  sollen  alle  entwick‐

lungspolitischen Maßnahmen systematisch auf ihre menschenrechtli‐

chen Auswirkungen überprüft werden. Um dieses Ziel zu verwirkli‐

chen, muss vor  allem  auch über Ressortgrenzen hinweg  eine kohä‐

rente Menschenrechtspolitik betrieben werden. Eine Chance hierfür 

könnte der kürzlich gegründete Kohärenzkreis der Bundesregierung 

bieten, in dem das BMZ federführend ist.  

Ein Bereich,  in dem eine kohärente Politik besonders wichtig  ist, be‐

trifft die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und die Einforde‐

rung  der  menschenrechtlichen  Verantwortung  von  Unternehmen. 

Eingebettet ist dies in die Debatte um das politische Rahmenwerk des 

UN  Sonderbeauftragten  für Wirtschaft  und  Menschenrechte,  John 

Ruggie, und seinen UN Guiding Principles, die im Juni 2011 durch den 

Menschenrechtsrat  verabschiedet werden. Hier  betont  Ruggie  glei‐

chermaßen die Aufgaben, die Staaten und Unternehmen in Bezug auf 

die Achtung, den Schutz und die Gewährleistung von Menschenrech‐

ten haben. Er spezifiziert dies durch die drei Dimensionen „staatliche 

Schutzpflicht“  (state  duty  to  protect),  „Unternehmensverantwortung 

für die Menschenrechte“  (corporate  responsibility  to  respect) und „Zu‐

gang zu Rechtsmitteln und Wiedergutmachung“  (access  to  remedies). 

Trotz umfangreicher  inhaltlicher Kritik vor allem von Seiten der Zi‐

vilgesellschaft  gelten  das  Rahmenwerk  und  die  Guiding  Principles 

weitgehend  als  internationaler Konsens.  So  begrüßt  auch  die  deut‐

sche  Bundesregierung  das  Konzept  des  Sonderbeauftragten  aus‐

drücklich (AA 2010: 148). 

Die große Herausforderung ist es nun, die Guiding Principles in allen 

relevanten  Politikbereichen  zu  implementieren.  Besonders  relevant 

und  gleichzeitig heftig debattiert wird die  konsequente Umsetzung 

dort, wo der Staat aktiv Einfluss auf unternehmerisches Handeln  im 

Ausland  nimmt,  also  vor  allem  in  der Außenwirtschaftsförderung. 

Sie  stellt  ein besonders  sensibles Kerninteresse aller  Industrieländer 

und somit auch Deutschlands dar und berührt zentrale Aspekte der 

Menschenrechtspolitik  in  Bezug  auf  die  Privatwirtschaft. Der  Staat 

hat hier einen großen Einfluss auf unternehmerisches Handeln, denn 

bei Exportgeschäften und Auslandsinvestitionen  sind Unternehmen 

häufig auf Bürgschaften und Garantien durch den Staat angewiesen. 

Dort,  wo  der  private  Versicherungsmarkt  für  wirtschaftliche  und 
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politische Risiken nicht greift, bietet der Staat Gewährleistungen  für 

Export‐ und Investitionsrisiken an. Der Bundesregierung stehen hier‐

für  drei  Hauptinstrumente  zur  Verfügung:  Exportkreditgarantien 

(Hermesdeckungen),  Investitionsgarantien und Garantien  für  unge‐

bundene  Finanzkredite.  Die  Investitionstätigkeit  deutscher  Unter‐

nehmen  im Ausland schützt Deutschland vor allem durch bilaterale 

Investitionsabkommen.  

Insbesondere  bei  großen Auslandsprojekten  stellen  sich häufig  Fra‐

gen des Menschenrechtsschutzes, denn neben den  intendierten posi‐

tiven Wirkungen  führen Großprojekte, wie  der  Bau  von  Staudäm‐

men, immer wieder zu Verstößen gegen die Menschenrechte. Bereits 

seit  einigen  Jahren  fordern  Nichtregierungsorganisationen  deshalb 

die systematische Verankerung von Menschenrechten als Bestandteil 

der Prüfkriterien  für die Außenwirtschaftsförderung über die bishe‐

rigen Standards hinaus.  

In  den  folgenden Abschnitten  betrachten wir  die  Standards  in  der 

Export‐  und der  Investitionsförderung  näher  und  entwickeln dabei 

Handlungsempfehlungen, wie die beteiligten Akteure dazu beitragen 

können,  den  Schutz  der Menschenrechte  entsprechend  der Guiding 

Principles stärker  in den  internationalen  Instrumenten und der deut‐

schen Praxis zu verankern. Die wichtigsten Standards umfassen da‐

bei  

 Die OECD Common Approaches für die Vergabe von Exportkredit‐

garantien und die darin niedergelegten Prüfverfahren der Welt‐

bankgruppe,  insbesondere  der  International  Finance  Corporation 

(IFC) 

 und die OECD‐Leitsätze für multinationale Unternehmen. 

 

Während  sich  die  IFC‐Standards  derzeit  in  einem  Reformprozess 

befinden, wurde die Überarbeitung der OECD‐Leitsätze jüngst abge‐

schlossen.  Dies  macht  eine  kritische  Auseinandersetzung  mit  der 

diesbezüglichen deutschen Politik aus menschenrechtlicher Perspek‐

tive besonders aktuell und notwendig.  

 

1 Internationale Vereinbarungen zur Förderung der Ex‐

portwirtschaft 

Die deutsche Exportförderung  ist  in eine Reihe  internationaler  Insti‐

tutionen und Abkommen eingebettet. Diese Vereinbarungen umfas‐

sen sowohl allgemeine Welthandelsvereinbarungen als auch spezielle 
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diplomatische Absprachen zur Außenwirtschaftsförderung. So haben 

sich  nationale  Exportkreditagenturen  innerhalb  der  OECD  auf  ge‐

meinsame Leitlinien zur Berücksichtigung von Umweltaspekten bei 

staatlich geförderten Exportkrediten geeinigt (Revised Recommendation 

on Common Approaches on the Environment and Officially Supported Ex‐

port Credits; kurz: Common Approaches).  

Die Common Approaches sind die wichtigste Grundlage im Bereich der 

Exportkreditgarantien für die Prüfung der Auswirkungen von Expor‐

ten und Auslandsprojekten auf das Leben betroffener Menschen. Sie 

enthalten neben Umweltkriterien auch soziale Aspekte. 

Für die konkreten Verfahren der ökologischen und sozialen Prüfung 

orientieren  sich  die Common Approaches  an  den Kriterien  der Welt‐

bankgruppe. Hier  gibt  es  zwei  unterschiedliche  Prüfverfahren:  Pri‐

mär orientiert sich die OECD an den sogenannten Safeguard Policies, 

die auch die Weltbank in der Entwicklungszusammenarbeit mit Staa‐

ten nutzt. Sie decken einige wichtige soziale Aspekte ab,  jedoch feh‐

len aus menschenrechtlicher Perspektive wesentliche Kriterien, etwa 

die Vorgabe klarer Standards für Arbeitsbedingungen. Weiter gehen 

hier  die  Performance  Standards  der  International  Finance  Corporation 

(IFC), einer Tochtergesellschaft der Weltbank, die für die Zusammen‐

arbeit mit  der  Privatwirtschaft  zuständig  ist. Die  Performance  Stan‐

dards berücksichtigen zusätzliche Kriterien, so etwa die Kernarbeits‐

normen der  Internationalen Arbeitsorganisation  (ILO). Die bisherige 

Erfahrung mit den Performance Standards zeigt, dass es auch hier noch 

Lücken  gibt.  Die  bisher  umfassendste  Evaluierung  der  sozial‐

ökologischen  Standards  der  gesamten  Weltbankgruppe  durch  die 

Independent  Evaluation  Group  (IEG)  identifiziert  entscheidende  Ver‐

besserungsmöglichkeiten  und  Notwendigkeiten  zur  Reform  (IEG 

2010). Die  IFC hat  inzwischen viele Vorschläge aufgegriffen und re‐

formiert derzeit die Standards. Dabei geht sie bereits in die Richtung 

umfassenderer  menschenrechtlicher  Standards  und  berücksichtigt 

vor  allem  stärker das Problem der Diskriminierung von Wanderar‐

beiterInnen und die Verantwortung für Standards in der Zulieferket‐

te.  Implizit adressieren die Performance Standards  in  ihrem aktuellen 

Reformvorschlag  somit  wesentliche  unternehmensbezogene  Men‐

schenrechte und gehen weiter als die bisher primär  in der Vergabe 

von Exportkreditgarantien verwendeten Safeguard Policies.  

Private Banken (so genannte Äquatorbanken) nutzen vielfach bereits 

freiwillig  die  Performance  Standards  bei  Projektfinanzierungen.  Sie 

werden  in der Praxis daher auch bereits  jetzt häufig durch beteiligte 

Exportkreditagenturen  für  die  Vergabeentscheidung  herangezogen, 

wenn es sich um größere Projekte handelt. Dennoch sind die Perfor‐

Die Safeguard  
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mance  Standards  noch  nicht  das  primäre  Prüfverfahren  nach  den 

OECD Common Approaches.  

Politisch  stehen  nun  für  die  Common  Approaches  zwei  wesentliche 

Fragen  zur Debatte: Erstens diskutieren die  Staaten,  ob  in Zukunft 

statt  der  Safeguard  Policies  die  Performance  Standards  als  primäres 

Prüfverfahren gelten sollen. Zweitens geht es um die stärkere Veran‐

kerung  der Menschenrechte  in  den  Common  Approaches. Mit  Aus‐

nahme von Deutschland und Japan unterstützt inzwischen die Mehr‐

heit der OECD‐Staaten die Forderung, die Performance Standards  zu 

den primären Prüfstandards zu machen. In Deutschland hat sich die‐

ses  Bekenntnis  aber  noch  nicht  durchgesetzt. Dies wäre  ein  erster 

wichtiger Schritt für einen verbesserten Menschenrechtsschutz in der 

Exportförderung. 

Gleichzeitig bleibt auch der Reformprozess der IFC Performance Stan‐

dards noch hinter den von Ruggie vorgeschlagenen Guiding Principles 

zurück. Sollten also die Performance Standards als primäre Prüfverfah‐

ren anerkannt werden, so wäre dies zunächst ein Fortschritt zur jetzi‐

gen  Praxis,  langfristig müssten  aber  auch die Performance  Standards 

die Menschenrechte  noch  systematischer  verankern.  So  spricht  die 

IFC  in  ihrem aktuellen Entwurf nahezu ausschließlich von der Sorg‐

faltspflicht  für  Umwelt‐  und  soziale  Belange,  jedoch  nicht  explizit 

von  einer  menschenrechtlichen  Sorgfaltspflicht.  Die  tatsächliche 

Reichweite der geforderten Risikoprüfungen bleibt damit unklar, und 

vor  allem  zivilgesellschaftliche Akteure  kritisieren,  dass  auch  nach 

der IFC‐Reform Menschenrechte nur selektiv berücksichtigt würden. 

Die Aufnahme „sozialer Risiken“  sei nicht gleichzusetzen mit men‐

schenrechtlichen Risiken.  Soziale Risikoprüfungen können üblicher‐

weise  einige,  jedoch  nicht  alle  menschenrechtlichen  Risiken  abde‐

cken. So müssen menschenrechtliche Prüfverfahren insbesondere jene 

Probleme  identifizieren, die  tief  im Kontext eines Landes oder einer 

Region verankert sind, wie die Diskriminierung bestimmter Gruppen 

oder mangelhafte Gewerkschaftsfreiheit. Entscheidend  ist dabei vor 

allem die  in der Regel  fehlende Beachtung  tatsächlicher Partizipati‐

onsmöglichkeiten der Bevölkerung, also  insbesondere das Recht auf 

Teilhabe  durch  freie,  rechtzeitige  Zustimmung  nach  Inkenntnisset‐

zung  (free  prior  informed  consent)  bei  geplanten  Projekten, wodurch 

vor  allem Land‐ und Nutzungsrechte  indigener Bevölkerungsgrup‐

pen sichergestellt werden müssen. Zudem geht es um die Beachtung 

des  Rechts  auf  freie  Meinungsäußerung,  die  Vereinigungsfreiheit 

oder auch den Schutz gegen Vergeltungsmaßnahmen bei öffentlicher 

Kritik. Wenn die  IFC von  sozialer und ökologischer Sorgfaltspflicht 

spricht, bleibt dieses Bekenntnis daher hinter den Guiding Principles 

Die Mehrheit der 
OECD-Staaten unter-
stützt die Forderung, 
die Performance 
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primären Prüfstan-
dards zu machen. In 
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zurück, welche explizit die Durchführung einer menschenrechtlichen 

Verträglichkeitsprüfung fordern (vgl. CIEL et al. 2011: 4).  

Der  aktuelle  Reformvorschlag  der  IFC  Performance  Standards  stellt 

also prinzipiell einen Fortschritt für die Vergabe von Exportkreditga‐

rantien dar, da  er weit über die bisherigen primären Prüfverfahren 

der Safeguard Policies hinausgeht. Letztlich würde allerdings auch die 

Anerkennung der Performance Standards nicht ausreichen. Da sich der 

aktuelle Reformvorschlag nicht konsequent an den UN Guiding Prin‐

ciples orientiert, kann er zu mangelnder Kohärenz auf internationaler 

Ebene führen. Im Sinne der Guiding Principles sollte die IFC vor allem 

eine menschenrechtliche  Verträglichkeitsprüfung  einführen,  die  im 

Übrigen  auch  für Unternehmen mittel‐ bis  langfristig Risiken  redu‐

zieren könnte. Gerade da die IFC mit dem Guide to Human Rights Im‐

pact Assessment  and Management  kürzlich  eigens  ein  Instrument  für 

eine menschenrechtliche Risikoprüfung  durch Unternehmen  entwi‐

ckelt hat,  ist die  fehlende Einforderung einer konsequenten Anwen‐

dung eines solchen Instruments nur schwer nachvollziehbar.  

Die endgültige Version der reformierten IFC‐Standards soll bis Mitte 

2011 vorliegen. Die beteiligten Staaten sind somit derzeit gefragt, ihre 

umfassenden Bekenntnisse  zu den Guiding Principles  auf Ebene der 

IFC‐Standards und  innerhalb der OECD Common Approaches umzu‐

setzen.  Nur  so  ließen  sich  die  notwendige  und  häufig  geforderte 

Komplementarität  zwischen  der  staatlichen  Schutzpflicht  und  der 

unternehmerischen Verantwortung  für die Respektierung der Men‐

schenrechte auch in der Exportförderung verankern.  

 

Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung 

 Die  Bundesregierung  kann  die  Ernsthaftigkeit  ihrer menschen‐

rechtlichen  Bekenntnisse  unter  Beweis  stellen,  indem  sie  zu‐

nächst die  IFC Performance  Standards  als primäre Prüfverfahren 

für die Vergabe von Exportkreditgarantien anerkennt. Mittel‐ bis 

langfristig muss  sie  zudem  für  eine  konsequentere Reform der 

IFC Performance Standards entlang der UN Guiding Principles ein‐

treten.  

 Mindestens  für  große  Projektfinanzierungen  und  Investitionen 

muss die Bundesregierung kurz‐ bis mittelfristig Ruggies Emp‐

fehlungen für eine menschenrechtliche Risikoprüfung in den Kri‐

terienkatalog für die Vergabe deutscher Exportkredit‐ und Inves‐

titionsgarantien  aufnehmen. Angesichts  des Umfangs  von  Pro‐

jektfinanzierungen und Auslandsinvestitionen  ist der Aufwand 

für  solche  Prüfungen  zweifelsfrei  vertretbar  und würde Unter‐

Im Sinne der Guiding 
Principles sollte die 
IFC vor allem eine 
menschenrechtliche 
Verträglichkeitsprü-
fung einführen.
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nehmen darüber hinaus die Möglichkeit nachhaltiger Risikovor‐

sorge  ermöglichen.  Sie  könnte  damit  letztlich  auch  langfristig 

wirtschaftliche Vorteile bringen. 

 Zudem sollten die für die Instrumente der Außenwirtschaftsför‐

derung  staatlich beauftragten Mandatare, Euler Hermes Kredit‐

versicherungsgesellschaft und PricewaterhouseCoopers AG, eine 

eigene Expertise im Bereich der Menschenrechtsverträglichkeits‐

prüfung  aufbauen.  Sie  könnten  somit  geförderte Unternehmen 

effektiv  bei  der Umsetzung  ihrer menschenrechtlichen  Verant‐

wortung  unterstützen. Die Mandatare  sollten  zum  einen Mög‐

lichkeiten der selbstständigen menschenrechtlichen Risikoanaly‐

se für die Förderung großer Vorhaben prüfen, zum anderen aber 

auch ihre Beratungsleistung für Unternehmen in diesem Bereich 

ausbauen. 

 

2 Menschenrechte und globale Investitionstätigkeit  

Im Unterschied zum Welthandelsregime fehlt bisher auf internationa‐

ler Ebene ein einheitliches verbindliches Abkommen zur Regulierung 

ausländischer  Investitionen.  Ein multilaterales Abkommen  über  In‐

vestitionen (MAI), das zwischen 1995 und 1998 in der OECD verhan‐

delt wurde,  sollte  die  Regeln  für  Investitionen  auf  globaler  Ebene 

vereinheitlichen. Der Entwurf  für dieses Abkommen stieß auf vehe‐

menten  zivilgesellschaftlichen  Protest,  weil  Sozial‐,  Umwelt‐  und 

Menschenrechtsstandards  für eine gute Unternehmensführung nicht 

vorgesehen  waren.  Unter  anderem  aufgrund  dieses  Widerstands 

scheiterte das Abkommen. 

Bisher werden Auslandsinvestitionen daher  lediglich  auf bilateraler 

Ebene  in  einer Vielzahl von Verträgen verbindlich  reguliert.  Solche 

Investitionsabkommen  zwischen  Staaten  (Bilateral  Investment  Agree‐

ments, BITs) dienen vor allem dem Schutz der Investoren, wie der seit 

Jahren  schwelende  Streit  zwischen  dem US‐amerikanischen Ölkon‐

zern Chevron und Ecuador deutlich macht, bei dem Chevron mehr‐

fach  für das BIT zuständige Schiedsgerichte eingeschaltet hatte. An‐

fang Februar 2011 hatte ein ecuadorianisches Gericht das Unterneh‐

men  zu  insgesamt  8,6 Milliarden US‐Dollar  Strafzahlung  verurteilt, 

weil  im Amazonasgebiet  seit  Jahren  große Menschen Öl  aus  alten 

Förderstätten  in den Boden  sickerten und dadurch die Region  ver‐

seuchten. Chevron erhob gegen dieses Urteil Beschwerde vor einem 

für das BIT zuständige Schiedsgericht in New York, weil Ecuador die 

Klage zugelassen hatte. 
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Im Kontext der Debatte über Wirtschaft und Menschenrechte entste‐

hen aber zunehmend Reformvorschläge, wie  in diesen BITs das Re‐

gulierungspotenzial der Gaststaaten durch die Verpflichtung der In‐

verstoren  auf  Umwelt‐,  Sozial‐  und  Menschenrechtsstandards  ge‐

stärkt werden könnte. 

Auf multilateraler  Ebene  existieren  bis  heute  für  die Verknüpfung 

ausländischer  Investitionen  mit  international  anerkannten  Sozial‐, 

Umwelt‐ und Menschenrechtsstandards nur freiwillige Vereinbarun‐

gen. Im Vordergrund stehen hier die OECD‐Leitsätze für multinatio‐

nale  Unternehmen,  die  bereits  1976  als  Teil  der  OECD‐Erklärung 

über  internationale  Investitionen  und multinationale  Unternehmen 

verabschiedet wurden. Wie andere Verhaltenskodizes,  so  sind auch 

die OECD‐Leitsätze  für die Unternehmen  freiwillig, doch die Regie‐

rungen  aller  34  Mitgliedsländer  der  OECD  sowie  acht  weiterer 

Nichtmitgliedstaaten  haben  sich  zur  Einhaltung  der  Leitsätze  ver‐

pflichtet. Sie  formulieren Regeln  für das Verhalten vor allem großer 

transnationaler Konzerne  (TNK)  bei  ihren Geschäften  in  allen  Län‐

dern der Welt, und erfassen – laut OECD ‐ immerhin rund 85 % aller 

ausländischen  Direktinvestitionen.  Ein  besonderes  Gewicht  erlangt 

das  Instrument zudem auch durch die Einrichtung eines Beschwer‐

demechanismus  bei  Nichteinhaltung  der  Leitsätze.  So  können  alle 

„interessierten Parteien“, in der Praxis vor allem Gewerkschaften und 

Nichtregierungsorganisationen,  Beschwerden  gegen  betroffene  Un‐

ternehmen bei den nationalen Kontaktstellen (NKS) einreichen.  

Mit bedingt durch den Druck, der durch die Kritik an den Leitsätzen 

im  Rahmen  der Debatte  über Wirtschaft  und Menschenrechte  ent‐

stand, kam es  im  Jahr 2010 zu einem erneuten Revisionsprozess der 

Leitsätze.  Anlässlich  des  50. Jahrestags  der  Schaffung  der  OECD 

wurde das überarbeitete Instrument am 25. Mai 2011 der Öffentlich‐

keit vorgestellt und findet breite Zustimmung. Dies gilt vor allem für 

die stärkere Betonung der menschenrechtlichen Verantwortung von 

Unternehmen  in  einem  eigenen  Kapitel.  Hervorzuheben  ist  auch, 

dass die Verantwortung von Unternehmen entlang  ihrer Lieferkette 

und in diesem Kontext die Bedeutung von Verfahren zur (menschen‐

rechtlichen)  Sorgfaltspflicht  nunmehr  im  Dokument  an  mehreren 

Stellen  verankert  ist.  Auch  das  Bundesministerium  für Wirtschaft 

und Technologie  (BMWi) unterstützte  schließlich diese  inhaltlichen 

Reformen,  nachdem  von  verschiedenen  Seiten,  u. a.  den  Gewerk‐

schaften, deutlicher Druck ausgeübt wurde. 

Allerdings  ist es bisher nicht gelungen, Menschenrechte  in allen  in‐

haltlichen Kapiteln systematisch als Querschnittsthema zu verankern. 

Zivilgesellschaftliche Akteure äußern sich zudem enttäuscht darüber, 

dass auch in der jetzigen Revision institutionelle Reformen fehlen, die 

Die stärkere Beto-
nung der menschen-
rechtlichen Verant-
wortung von Unter-
nehmen in den über-
arbeiteten OECD-
Leitsätzen findet 
breite Zustimmung. 
Allerdings ist es bis-
her nicht gelungen, 
Menschenrechte  
systematisch als 
Querschnittsthema 
zu verankern.
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eine  effektive  und  kohärente  Umsetzung  sicherstellen  würden.  So 

wurden die Aufgaben der NKS nicht weiter präzisiert und auch ge‐

forderte Sanktionsmechanismen gegenüber Unternehmen, die gegen 

die Leitsätze verstoßen, stehen weiter aus. OECD Watch (2009) berich‐

tet, dass seit der  letzten Revision  im  Jahr 2000 85 Beschwerden von 

Nichtregierungsorganisationen  bei  unterschiedlichen  NKS  einge‐

reicht wurden, von denen  jedoch nur  fünf durch  eine Mediation  in 

befriedigender Weise abgeschlossen wurden. 

Für  mögliche  institutionelle  Verbesserungen  führt  OECD  Watch 

(2009) die NKS der Niederlande und Großbritanniens als Best Practice 

Beispiele an. So konnten die Einrichtung eines Experten‐ bzw. eines 

Multistakeholder‐Gremiums  und  die  Durchführung  eines  freiwilli‐

gen Peer Review Verfahrens zu einer größeren  institutionellen Unab‐

hängigkeit beitragen. Ein regelmäßiges Peer Review Verfahren für alle 

NKS fordern auch der Zusammenschluss nationaler Menschenrechts‐

institutionen  (National Human Rights  Institutions, NHRI)  und TUAC 

(DAF 2010: 15, TUAC 2010: 5). Zur Stärkung der bei den NKS veran‐

kerten  Beschwerdemöglichkeiten  fordert  NHRI,  eine  Möglichkeit 

zum  Einspruch  gegen  Entscheidungen  der NKS  einzuräumen.  Be‐

sonders bedeutsam erscheint der Vorschlag, dass NKS und NHRI bei 

der  Behandlung  von  Beschwerden  gegen Unternehmen,  die  gegen 

die Leitsätze verstoßen, kooperieren sollen. Dies könnte ein wichtiger 

Weg sein, um die Gaststaaten bei der Wahrnehmung ihrer menschen‐

rechtlichen  Schutzpflichten  zu  stärken. Zudem  sollten die Leitsätze 

auch Sanktionen gegen Unternehmen, die gegen die darin niederge‐

legten Standards verstoßen, beinhalten.  

Trotz einiger Fortschritte bleibt die grundlegende Kritik an der deut‐

schen NKS bestehen. So beklagen  zivilgesellschaftliche Organisatio‐

nen, dass die institutionelle Anbindung an das BMWi zu einem Kon‐

flikt zwischen den Wirtschaftsinteressen Deutschlands und der poli‐

tischen  Stärkung  der Unternehmensverantwortung  führe, wodurch 

Fälle nur zögerlich aufgegriffen und häufig restriktiv behandelt wür‐

den.  

 

Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung 

 Die Bundesregierung  sollte die deutsche NKS  institutionell un‐

abhängiger ausgestalten und ausreichende Ressourcen bereitstel‐

len, damit Beschwerden angemessen bearbeitet werden können. 

Hierzu zählen u.a. Trainings, um Mediationsprozesse erfolgreich 

zu gestalten. Außerdem sollte sie den Zeitrahmen klarer gestal‐

ten und die Transparenz der Arbeit der NKS erhöhen.  

Eine institutionelle 
Reform der Nationa-
len Kontaktstelle 
(NKS) steht bislang 
aus. 
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 Die OECD‐Leitsätze  sollten  stärker mit  der Vergabe  staatlicher 

Exportkreditgarantien,  Investitionsgarantien und weiterer  staat‐

licher Unterstützungsmaßnahmen  für ausländische Direktinves‐

titionen und Außenhandel verknüpft und konsequent mit Men‐

schenrechtsverträglichkeitsprüfungen  verbunden  werden.  Sie 

sollten zudem an die  freiwillige Selbstverpflichtung der zu  för‐

dernden Unternehmen  zur  Einhaltung  der OECD‐Leitsätze  ge‐

bunden werden. Derzeit wird in Deutschland lediglich gefordert, 

dass Unternehmen die Leitsätze zur Kenntnis nehmen.  

 BITs (bilaterale Investitionsabkommen) müssen so gestaltet wer‐

den, dass sie die Möglichkeit zur Wahrnehmung der menschen‐

rechtlichen Schutzpflichten der Gastländer ausländischer Direk‐

tinvestitionen  ausreichend  berücksichtigen. Die  deutschen  BITs 

kommen diesem Gebot bisher in unzureichendem Maße nach. 

 

3 Mangelnde Kohärenz in der deutschen Menschen‐

rechtspolitik 

Die Bundesregierung bekennt sich sehr klar zur menschenrechtlichen 

Verantwortung von Unternehmen. Im 9. Bericht zu  ihrer Menschen‐

rechtspolitik  betont  sie,  dass Unternehmen  einen  „erheblichen  Ein‐

fluss  auf die Verwirklichung der Menschenrechte weltweit“  haben, 

dass sie „große Verantwortung“ tragen und insbesondere in Ländern 

mit  schwacher  staatlicher Struktur wichtige Beiträge zur Förderung 

der Menschenrechte  leisten können  (AA  2010:  143). An der Umset‐

zung dieser Überzeugung in eine nationale Politik sind unterschiedli‐

che Ressorts mit unterschiedlichen Zielsetzungen beteiligt. Die betei‐

ligten Ministerien vertreten, bedingt durch  ihre verschiedenen Auf‐

gaben, zum Teil unterschiedliche Positionen in der Debatte um Wirt‐

schaft  und  Menschenrechte,  die  teilweise  in  Konflikt  miteinander 

stehen. Diese Konfliktlinie innerhalb der Bundesregierung  ist gewiss 

aufgrund  der  unterschiedlichen  Zielsetzungen  der  Ressorts  unum‐

gänglich. Wenn die Bundesregierung aber betont, die internationalen 

Reformprozesse nicht nur zu unterstützen, sondern sich aktiv  in die 

internationale Debatte mit einbringen zu wollen, muss sie entlang der 

beschriebenen Konfliktlinien Übereinkünfte  finden. Dies bedeutet  in 

der Konsequenz, dass  gemeinsam  tragbare Kompromisse  gefunden 

werden müssen, um dem eigenen Anspruch an eine menschenrecht‐

lich verantwortliche Politik gerecht zu werden. Die Bundesregierung 

konstatiert  selbst,  dass  „[d]ie  Einhaltung  von Menschenrechts‐,  So‐

zial‐ und Umweltstandards (…) zum guten Ruf der deutschen Wirt‐

schaft und  zu  einem positiven  Image Deutschlands bei[trägt]“  (AA 

Wenn die Bundesre-
gierung betont, die 
internationalen Re-
formprozesse zu un-
terstützen, muss sie 
entlang der Konflikt-
linien Übereinkünfte 
finden.
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2010:  143).  In den  aktuellen Reformprozessen  in den Bereichen der 

Export‐ und  Investitionsförderung werden diese  sehr weitgehenden 

Bekenntnisse der Bundesregierung bisher nicht deutlich.  

 

Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung 

 Abgeordnete des Deutschen Bundestages sollten aktiv eine kohä‐

rente  Menschenrechtspolitik  der  Bundesregierung  einfordern. 

Einige Anfragen an die Bundesregierung zur Förderung der Au‐

ßenwirtschaft  haben  in  der  Vergangenheit  bereits  kritisch  die 

Verknüpfung mit den Menschenrechten hinterfragt. Die umfas‐

senden  Bekenntnisse  zu  den  UN  Guiding  Principles  sollten  als 

Messlatte für die verstärkte parlamentarische Überprüfung einer 

konsequenten  Menschenrechtspolitik  der  Bundesregierung  ge‐

nutzt werden.   

 Dringend erforderlich  ist eine noch stärkere Kohärenz zwischen 

den Bundesressorts, die über den „Kohärenzkreis der Bundesre‐

gierung“ hinausgeht. Konfliktlinien in Bezug auf die Haltung der 

Bundesregierung zur Debatte um Wirtschaft und Menschenrech‐

te  im  Allgemeinen  und  den  internationalen  Reformprozessen 

sollten  offen  thematisiert  und  auch  gegenüber  dem  Bundestag 

klar dargelegt werden. Insbesondere das häufig gegen eine kon‐

sequente Verankerung menschenrechtlicher Standards hervorge‐

brachte  Argument  deutscher  Konkurrenzfähigkeit  gegenüber 

Schwellenländern wie China oder Indien erweist sich bei genau‐

erer Prüfung  als  Scheinargument. Es  sollte wesentlich differen‐

zierter  betrachtet und  hinsichtlich des  teilweisen Widerspruchs 

zu  menschenrechtlichen  Staatenpflichten  problematisiert  wer‐

den.  Die  Gefahr  des  Verlustes  der  Konkurrenzfähigkeit  durch 

verantwortungsbewusste Risikoprüfung deutscher Unternehmen 

ist weit weniger dramatisch als dargestellt. Schließlich wird die 

Konkurrenzfähigkeit  deutscher  Unternehmen  nicht  vorrangig 

über den Preis entschieden, da Deutschland vor allem qualitativ 

hochwertige  Produkte  und  Dienstleistungen  exportiert.  Fort‐

schrittliche  CSR‐Politik  ist  zentraler  Bestandteil  nachhaltiger 

Wirtschaft, und die Übernahme menschenrechtlicher Verantwor‐

tung  ist als Lernprozess zu verstehen, der ebenso wie Umwelt‐ 

und Sozialprüfungen kontinuierlich verbessert werden muss. Es 

wird Zeit, sich dieser Herausforderung auch in den primär wirt‐

schaftlich orientierten Ressorts offensiver zu stellen.  
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Menschenrechtsschutz und deutsche Außenwirtschaftsförderung. Ein Plädoyer für konsequente Reformen
Im Juni 2011 werden die „Guiding Principles for the Implementation of the United Nations ‚Protect, Respect and 
Remedy’ Framework“ verabschiedet. Darin werden die Pflichten der Staaten und die Verantwortung der Unter-
nehmen für die Achtung, den Schutz und die Gewährleistung von Menschenrechten unterstrichen. Aus diesem 

Anlass beleuchten die Autoren die Ausgestaltung von zwei wesentlichen Instrumenten der Export- und Investiti-
onsförderung. Während sich die Performance Standards der International Finance Corporation (IFC) derzeit noch 
in einem Reformprozess befinden, wurde die Überarbeitung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

jüngst abgeschlossen. Die AutorInnen entwickeln Handlungsempfehlungen, wie die Bundesregierung dazu beitra-
gen kann, den Schutz der Menschenrechte stärker in den internationalen Instrumenten und der deutschen Praxis 

zu verankern. 
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